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schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VII-EF-08804-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
 
 
Betreff: 
Nachfrage zur Einwohneranfrage VII-EF-08478 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 

Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 

Zuständigkeit 

   

Ratsversammlung 05.07.2023 schriftliche 
Beantwortung 

 
Sachverhalt 
Antwort 

1.  Die Sperrung des Geh- und Radwegs besteht, wie in der ersten Anfrage vom 
April 2023 gemutmaßt, auch im Juni noch fort. Mit welchen Mitteln (Gespräche 
mit dem Gebäudeeigentümer; ggf. Sanktionen o.ä.) drängt die Verwaltung auf 
Behebung der Gefahr und zeitnahe Freigabe des Rad- und Fußweges oder lässt 
die Verwaltung auch hier eine dauerhafte Sperrung ähnlich den 
Einschränkungen am Kurt-Masur-Platz/Uniriesen zu?  

2. Da Frage 3 aus der ursprünglichen Anfrage nicht beantwortet wurde: Wann wird 
der Abschnitt für Fußgänger und Radfahrer wieder nutzbar sein? Ich bitte 
diesmal um Beantwortung der Frage. Welche Fristen hat die Stadtverwaltung 
dem Gebäudeeigentümer zur Beseitigung der Gefahr (herabfallende 
Glasscheiben) gesetzt?  

Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege steht in Kontakt zum Eigentümer des 
Gebäudes. Von diesem wurde ein Statiker beauftragt, der eine Prüfung vornimmt, ob 
die Glasfassade aus statischer Sicht erhalten werden kann oder zurückgebaut werden 
muss.  
   
Ganz aktuell wurde die Verwaltung informiert, dass die Überprüfung abgeschlossen ist 
und die Glasfassade am Haus des Buches zurückgebaut werden muss. Der 
Eigentümer hat den Auftrag dazu bereits vergeben, die Arbeiten sollen bis Ende 
September abgeschlossen sein. Bis dahin muss die Absperrung aus Gründen der 
Verkehrssicherungspflicht noch aufrecht erhalten bleiben.   

3.  Wieso wurde die Beantwortung der Anfrage entgegen der Richtlinien erst am 
Tage der Ratsversammlung gegen 13 Uhr im Allris veröffentlicht?  

Die Antwort wurde im Allris veröffentlicht nachdem sie von der Fachverwaltung 
zugearbeitet werden konnte. Dies ist im Einzelfall manchmal erst kurzfristig gegeben. 

 
 
Anlage/n 
Keine 
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